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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden
Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde,

 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen
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Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Berlingerode

Bekanntmachung der Satzung: Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan Nr. 13 „Die Sautenbreite“ und Bekanntmachung 
des Abwägungs- und Satzungsbeschlusses

Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode hat in seiner Sitzung am 
08.09.2022 mit Beschluss-Nr.: Ber/2022/022 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 13 „Die Sautenbreite“ als Satzung beschlossen.
Der Abwägungs- und Satzungsbeschluss mit der Nr. Ber/ 2022/022 vom 
08.09.2022 wird hiermit bekannt gemacht.
Der Antrag zur Genehmigung wurde am 11.10.2022 beim Landkreis 
Eichsfeld eingereicht.
Die von der Gemeinde Berlingerode am 08.09.2022 mit Beschluss-Nr.: 
Ber/2022/022 als Satzung beschlossene vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) geändert 
worden ist, mit Bescheid vom 01.11.2022 durch den Landkreis Eichsfeld 
genehmigt.

Hinweis:
Das Verfahren zur Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes ist noch nicht abgeschlossen. Während der Beteiligung der TÖB 
wurden zu dem Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Die 
Sautenbreite“ keine Bedenken vorgebracht.

Die Genehmigung wird hiermit nach § 10 Abs. 3 BauGB bekannt ge-
macht.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 „Die Sautenbreite“ 
wird mit Erscheinen des Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld am 11.11.2022 rechtsverbindlich.
Die Planunterlagen mit Begründung und der zusammenfassenden Erklä-
rung werden während der Sprechzeiten:

Montag: 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17 in 
37339 Teistungen im Bauamt Zimmer 306 zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Die Plan-
unterlagen können auch unter www.lindenberg-eichsfeld.de eingesehen 
werden.
Nach § 21 Abs. 4 ThürKO können Verstöße wegen der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, gegenüber der Gemeinde schriftlich unter 
Angabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße 
nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend ge-
macht, sind diese Verstöße unbeachtlich.

Hinweise nach § 44 Abs. 5 BauGB:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 - 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hinge-
wiesen.

Hinweise nach § 215 Abs. 2 BauGB
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 und Abs. 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Ab-
wägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 

BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.

gez. Bley
Bürgermeister

Ferna

Bekanntmachung der Gemeinde Ferna

Bekanntmachung der 2. Öffentlichen Auslegung des 
Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schulstraße“ der 
Gemeinde Ferna gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) so-
wie gleichzeitige Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna hat in seiner Sitzung am 
14.03.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schulstraße“ be-
schlossen. Das Verfahren soll nach § 13b BauGB durchgeführt werden. 
Es fand bereits eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit statt.
Der Entwurf wurde geändert.
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schulstraße“, beste-
hend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen mit Begrün-
dung sowie der Berichtigung des bestehenden Flächennutzungsplanes 
nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für diesen Bereich, liegt in der Zeit vom

21. November 2022 bis zum 22. Dezember 2022
während der Sprechzeiten:

Mo.: 9.00 - 12.00 Uhr
Di.: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

in der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg / Eichsfeld, Hauptstraße 17 
in 37339 Teistungen im Bauamt Zimmer 306 aus. Der Entwurf kann ein-
gesehen werden und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Weiterhin 
können die auszulegenden Unterlagen im Internet in diesem Zeitraum 
unter:
https://www.lindenberg-eichsfeld.de unter der Rubrik Verwaltung - Aktu-
elles - Bekanntmachungen/Veröffentlichungen
abgerufen werden.
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Im Verfahren nach § 13b BauGB gelten die Vorschriften des vereinfach-
ten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 2 und 3 und Satz 1 BauGB. So wird von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB abgesehen. Gleichzeitig wird auf die Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4, den Umweltbericht nach 2a und der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Daten zur Verfügung stehen 
sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a 
Absatz 1 abgesehen.
Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung der Planung. Von Jedermann können Stellungnahmen zum 
Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung 
des Bebauungsplanverfahrens eingewilligt.
Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öffentlicher Sitzung des 
Gemeinderates beraten und entschieden.
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und der Behör-
denbeteiliung nicht rechtzeitig agbegeben worden sind, können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 3 „Schulstraße“ in Ferna 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 6 Satz 1 
BauGB).

May
Bürgermeisterin
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Teistungen

Bekanntmachung der in der 19. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Teistungen am 19.07.2022 gefass-
ten Beschlüsse:

TOP 3.:

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 02.06.2022
Beschluss Nr. GR-Tet/2022/028
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Teistun-
gen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 02.06.2022.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 9
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 4.:

Beschluss - Beitritt zur kommunalen Arbeitsgemeinschaft staatlich 
anerkannter Erholungsorte

Beschluss Nr. GR-Tet/2022/029
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen beschließt:

1. Die Gemeinde Teistungen wird die Gründung der Kommunalen Ar-
beitsgemeinschaft „Staatlich anerkannter Erholungsorte“ (KAG) un-
terstützen.

2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, einen Satzungsentwurf gemein-
sam mit den weiteren 27 Erholungsorten in Thüringen und dem Ge-
meinde- und Städtebund zu erarbeiten.

3. Nach rechtlicher Würdigung der Satzung wird der Beitritt zur Kom-
munalen Arbeitsgemeinschaft „Staatlich anerkannter Erholungsorte“ 
durch den Gemeinderat beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................... 9
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0
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